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Landesfischereibei rat

z.Hd. Herrn Dr. Christian Wolter

Leibniz-lnstitut für Gewässerökologie und Binnenfischerei

Müggelseedamm 310

12587 Berlin

Sch utzgemeinschaft Deutscher Wald

Landesverband Berlin e.V.

Königsweg 4

14193 Berlin

Volksbund Naturschutz e.V

Postfach 191332

14008 Berlin

NaturFreunde Deutschlands

Landesverband Berlin e.V.

Paretzer Str.7

10713 Berlin

Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V

Te ufef sseecha usse e 22-24

14193 Berlin

Naturschutzbund Deutschland (NABU)

Landesverband Berlin e.V.

Wollankstr.4

13187 Berlin

Grünen Liga Berlin

Landesverband der Grünen Liga e.V.

Prenzlauer Allee I
10405 Berlin

Landesjagdverband Berlin e.V

Sundgauer Straße 41

14169 Berlin

Baumschutzgemei nschaft e.V
Windscheidstraße 40

10627 Berlin

Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. (BLN)

Potsdamer Straße 68

10785 Berlin
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Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
Landesverband Berlin e.V.

Crellestraße 35

10827 Berlin

Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde
(DGHT) Landesverband Berlin e.V.
c/o Klaus-Detlef Kühnel
Am Horst 6

15741 Bestensee

Greenpeace e.V. Gruppe Berlin

Chausseestraße 131

10115 Berlin

Deutschen Tierschutzbund e.V
ln der Raste 10

53129 Bonn

Tierschutzverein für Berlin e.V
Hausvatenrueg 39

13057 Berlin

Landestierschutzbeauftragte Frau Plage
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucher-
schutz und Antidiskriminierung
Salzburger Str. 21 - 25
10825 Berlin

Landessportbund Berlin
Jesse-Owens-Allee 2
14053 Berlin

Anhörung der Fachkreise und Verbände einschließlich der anerkannten Naturschutzver-
bände zum Entwurf der Zweiten Verordnun g zur Anderung der Berliner Landesfischereiord-
nung (Stand 06,04.2020)

1 Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage wird lhnen der überarbeitete Entwurf der Zweiten Verordnu ng zur Anderung
der Berliner Landesfischereiordnung (Stand 06.04.2020) zur erneuten Anhörung der Fach-
kreise und Verbände einschließlich der anerkannten Naturschutzverbände entsprechend

S 39 GGO ll der Berliner Venryaltung übermittelt.
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lm Zuge der Anpassung der Rechtslage im Land Berlin an europarechtliche und bundesge-

setzliche Anforderungen muss die Berliner Landesfischereiordnung ergänzt und geändert

werden. Beide Rechtsgrundlagen untersagen jedwede Tötung streng zu schützender Tierar-

ten, wie Fischotter und Wasservögel. Die Anderung der Berliner Landesfischereiordnung

kommt diesen Vorgaben nach, indem die Sicherheitsvorkehrungen bei der Venryendung von

Fischreusen verschärft werden. Fischotter sind im Begriff, die Berliner Gewässer neu zu be-

siedeln. Die Art gehört nach der FFH-Richtlinie (92t43lEWG) zu den streng geschützten Tier-

arten.

Die Anderung der Verordnung sorgt zunächst dafür, dass die Schutzvorkehrungen für sämtli-

che Fischreusen einzuhalten sind. Die vorherige Beschränkung auf Aalreusen genügt nicht,

da der Fischotter auch in andere Reusen hineingelangen kann. Als mögliche Schutzvorkeh-

rung nach g 13 Absatz2Satz2 Nummer 1 sind technische Maßnahmen wie Otterkreuze

möglich, die die Tiere bereits am Einschwimmen hindern. S 13 Absatz 2 Salz 2 Nummer 2

enryeitert den Kreis der technischen Maßnahmen. Er erfasst solche Maßnahmen, die es in

offene, d.h. nicht mit Otterkreuzen o.ä. versehene Reusen einschwimmenden Fischottern er-

lauben, unbeschadet aus diesen zu entkommen.

Hiermit wird nun eine klare und feste Linie für den Otterschutz vorgegeben und die europa-

rechtlichen und bundesstaatlichen Vorgaben eingehalten. ln der Überarbeitung wurden die

Wasservögel aus den Schutzvorgaben des $ 13 vorerst ausgenommen, da für Wasservögeln

vor allem derzeit keine vergleichbare praktikable Schutzmöglichkeit oder technischen

Schutzvorrichtung - im Gegensatz zum Schutz eingetauchter Otter - gegeben ist. Auch er-

scheint die Daten- und Erkenntnislage der detroffenheit von Wasservögel als Beifang durch

Reusen nicht vergleichbar belegt wie bei Fischottern. Deswegen ist in einem ersten Schritt

vorgesehen, eine wissenschaftliche Studie über die Betroffenheit von Wasservögeln durch

Fischreusen im Land Berlin durchzuführen.

Weiter werden in der Überarbeitung redaktionelle Klarstellungen und als auch materiell-recht-

liche Anpassungen vorgenommen. Die Venarendung von Köderfischen oder Fetzenködern

beim Angeln ist künftig ausschließlich mit toten Köderfisch oder Teilen davon (sog. Fetzenkö-

der) statthaft; die bisherige Ausnahmeregelung wird aufgehoben. Es wird klargestellt, dass

das Fangen und Zurücksetzen eines gefangenen Fisches ohne vernünftigen Grund aus Tier-

schutzgründen verboten ist. Die Möglichkeit des Hälterns von mit der Handangel gefangenen

Fischen wird aufgehoben. Es bestehen ausreichend andere Alternativen der Aufbewahrung

des getöteten Fisches. Angelveranstaltungen bedürfen künftig der Genehmigung durch die

untere Fischereibehörde. Das Anfüttern von Fischen außerhalb von Angelveranstaltungen

wird verboten und ist bei genehmigten Angelveranstaltungen nur in der laut Hegefischgeneh-

migung vergebenen Menge zulässig.

lm Zuge der Digitalisierung der Berliner Venrvaltung und der Schaffung einer bürgerfreundli-

cheren Venvaltung ist auch das bisherige Verfahren der Registrierung von Angelkarten zu

überprüfen und zu modernisieren. Durch die beabsichtigte Anderung soll nicht jede einzelne

Angelkarte, sondern lediglich Angelkarten in Form von Mustern jährlich registriert werden.

Das jährliche Vorlageerfordernis vor der Ausgabe sorgt für eine Regelmäßigkeit und Aktuali-
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tät. Die Fischereibehörde ist damit hinreichend informiert, welches Muster dem Fischereibe-
rechtigten momentan zur Ausgabe zur Verfügung steht. Zudem soll der Fischereiberechtigte
seine beabsichtigte Druckauflagenhöhe dem Fischereiamt melden, damit eingeschätzt wer-
den kann, wie viele Angelkarten sich aktuell im Umlauf befinden. Diese Anderung hat einen
erheblichen Vorteilfür den privaten Fischereiberechtigten, dazum großen Teil die Registrier-
gebühren für diesen entfallen werden und der Online-Verkauf von Angelkarten ermöglicht
wird.

Wegen der weiteren Einzelheiten darf ich auf den beigefügten Entwurf venrveisen.

lhre freigestellte Stellungnahme sowie etwaigen Anderungs- bau. Ergänzungswünsche bitte ich

bis zum 19. Juni2020

zu übermitteln.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

?^b-q
Päzold



Senatsvenrvaltung für Umwelt, Verkehr
und Klimaschutz

-il813-
Tel.: 9025 - 2085

Entwurf

Stand: 06.04.2020

An das

Aboeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Vorlage

- zur Kenntnisnahme -

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin

über Zweite Verordnung zur Anderung der Berliner Landesfischereiverordnung

lch bitte, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu nehmen,

dass die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz die nachstehende

Verordnung erlassen hat: ,
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Zweite Verordnung

zur Anderung der Berliner Landesfischereiordnung

Vom

Auf Grund des g 30 Absatz 1 Nummern 2 bis 6, I bis 17 , 19, 20, 22 bis 24, sowie $ 30 Absatz 2

Nummern 1,4 und 5 des Berliner Landesfischereigesetzes vom 19. Juni 1995 (GVBI. S.358),

das zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 02. Februar 2018 (GVBI. S. 160) geändert worden

ist, wird verordnet:

Artikel I

Die Berliner Landesfischereiordnung (LFischO) vom 12. Dezember 2001 (GVBI. S. 700), die zu-

letzt durch Verordnung vom 25. September 2012 (GVBI. S. 343) geändert worden ist, wird wie

folgt geändert:

1 ln $ 9 wird nach Absatz2 folgender Absatz 3 angefügt:

,,Das Zurücksetzen eines Fisches, Rundmaules, Krebses oder einer Muschel nach dem Fang

ohne vernünftigen Grund ist verboten

2. $ 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert

Satz2wird aufgehoben.

3. $ 13 Absatz2wird wie folgt gefas.st:

a) Satz2wird wie folgt gefasst:

,,Die Verwendung von Fischreusen ohne

1. Sicherung gegen das Einschwimmen von Fischottern durch Ottergittern oder

andere technische Maßnahmen oder

2. andere technische Maßnahmen, die das Überleben einschwimmender. Fischotter

gewährleisten

ist verboten."
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b) Nach Satz 2wird folgender Satz 3 eingefügt:

,,Die Verwendung technischer Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 2 ist der oberen Fische-
reibehörde anzuzeigen. "

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

4. $ 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt geändert:

Salz2 wird aufgehoben.

c) Der neue Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

,,Mit der Handangel gefangene Fische dürfen nicht gehältert werden."

d) Der bisherige Absatz 5 wird Ahsatz 4.

5. $ 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt geändert:

Die Wörter,,sowie zum Fang von Raubfischen bestimmte Handangeln" werden ersetzt
durch die Wörter,,und Raubfischköder".

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 neu eingefügt:

,,Das Anfüttern von Fischen außerhalb von Angelveranstaltungen ist verboten. BeiAngel-
veranstaltungen dürfen Fische nur unter Beachtung der in der Hegefischgenehmigung
gestatteten Menge limitiert angefüttert werden."

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

6. ln $ 23 Absatz 3 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 angefügt:

,,Sie bedürfen der Genehmigung durch die untere Fischereibehörde."
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7. $ 33 wird wie folgt gefasst

"s 33

Registrierung der Angelkarten

Angelkarten sind vor ihrer Ausgabe von der unteren Fischereibehörde zü registrieren

(g 14 Absatz 3 des Berliner Landesfischereigesetzes). Dazu hat der Fischereiberechtigte ei-

nen Vordruck in digitaler Form entsprechend dem Muster nach Anlage3 zu $ 32 Absatz 1

(Angelkartenmuster) jährlich bei der unteren Fischereibehörde vorzulegen. Die untere Fi-

schereibehörde führt eine Liste über die von ihr mit Jahreszahl und fortlaufender Nummer

versehenen und so registrierten Angelkartenmuster. Aus dem Muster der Angelkarte geht

jeweils das Kalenderjahr der vorgesehenen Gültigkeit hervor. Der Fischereiberechtigte be-

nennt der unteren Fischereibehörde die Höhe seiner beabsichtigten Druckauflage. Er num-

meriert jede Angelkarte."

8. $ 41 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 17 wird folgende Nummer 17a. eingefügt:

,,17a. entgegen S 9 Absatz 3 einen Fisch, ein Rundmaul, einen Krebs oder eine Muschel

nach dem Fang ohne vernünftigen Grund ins Gewässer zurücksetzt;"

b) Nummer 25 wird wie folgt gefasst:

,25. entgegen $ 13Absatz2Salz2 und 3 Fischreusen ohne die notwendigen Siche-

rungsmaßnahmen verwendet oder die Veruvendung anderer technischer Maßnah-

men nicht der oberen Fischereibehörde anzeigt;"

c) ln Nummer 27 werden die Wörter ,,Absatz 2 und 5" durch die Wörter ,,Absatz 2 und 3"

ersetzt sowie nach den Wörtern ,,und den Transport von Fischen" die Wörter,,in Absatz 4"

eingefügt.

d) ln Nummer 28 werden die Wörter,,$ 14 Absatz 3 Satz 1" durch die Wörter ,,$ 14 Absatz

2" ersetzt.

e) Nummer 29 wird wie folgt gefasst:

,,29, entgegen $ 14 Absatz 3 mit der Handangelgefangene Fische hältert."

f) ln Nummer 40 werden die Wörter ,,zum Fang von Raubfischen bestimmte Handangeln"

durch das Wort,,Raubfischköder" ersetzt.
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g) Nummer 41 wird Nummer 41a. und die Angabe ,,$ 18 Absatz 4" wird durch die Angabe

,,$ 1B Absatz 5" ersetzt.

h) Nummer 41 wird wie folgt gefasst:

,,41. entgegen $ 18 Absatz 4 Satz 1 Fische außerhalb von Angelveranstaltungen anfüt-
tert oder bei Angelveranstaltungen entgegen $ 18 Absatz 4 Satz 2 die in der Hege-
fischgenehmigung vorgegebene Mengenlimitierung nicht einhält;"

i) ln $ 41 Nummer 50 werden nach den Worten ,,unzulässige Angelveranstaltung" die Wörter
,,oder entgegen S 23 Absatz 3 Satz 3 eine zulässige Angelveranstaltung ohne vorherige
Genehmigung" eingefügt.
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9. Anlage 3 wird wie folgt gefasst:

,,Anlage 3

zu $ 32 Abs. 1

Muster des Vordrucks von Fischereierlaubnisverträgen gemäß $ 32 Abs. 1

Größe: DIN A 5

Material: haltbares, umweltfreundliches Papier

Nummor Jafu dar Eilellung e ( pryisar,tAtud,latrrl)

Nlül U!.ilrogbd Diü g6dhgungtr slnd zu btldltcnt
Ncbln dcrAngclcü H ch oUlüoltr Fbdturlrchch crfodülü.
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für Felqb,rnag (bl GöYtltfr o&r A.taftsa,tbfiückC,

rrüdrpddtdotrßtffiq@
nr.& Zoll volll (Ddrnt, l,b rum (hd'',

ttqm,//'o,$''/to

W,H',,''ffirril,

,1ffrdrllrtot',/rül

tdtü hbilrlt dh Elhubll$ fidll, {0üür u,rdbt t * E W.t
h d.r Zrlt von Gd.lfdr, Uhr tß ßdrrd., t fir

drn Flraühu rnl

(h*rfisa urd l,,z't dt t.d'ft,'t furggf'l.t
ffi. Lne',l/' 

'/./rurht, 
fforrür $fi tril*rlh,r Htdsg tlt, luulo!ü|.

tFa,,nWvtlfl',' fld,Wng'tt

ffit'drürtfrilA/1',dütmfr/4/t)

Nantuntlh,t ffifi.tfr
f,rOtrnD.rlffifur
*tr,tFk',t.fff,dilrn
tüOelNf/rroutdlffi.
d,tr,///aütEd|vütlpntfinl

.) DL k r* g.!ülü fngf,u{l lnl C{tfr db a|r äi.lüne uoo Attgdt tiat Ej.dilgtrr hdud.lfl.
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Artikel ll

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin
in Kraft.
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A. Begründung

a) Allgemeines

lm Zuge der Anpassung der Rechtslage im Land Berlin an europarechtliche und bundesge-

setzliche Anforderungen muss die Berliner Landesfischereiordnung ergänzt und geändert

werden. Beide Rechtsgrundlagen untersagen jedwede Tötung streng zu schützender Tierar-

ten, wie Fischotter und Wasservögel. Die Anderung der Berliner Landesfischereiordnung

kommt diesen Vorgaben nach, indem die Sicherheitsvorkehrungen bei der Venruendung von

Fisch reusen verschärft werden.

Daneben werden redaktionelle als auch materiell-rechtliche Klarstellungen und Anpassungen

vorgenommen. Die Verwendung von Köderfischen oder Fetzenködern beim Angeln ist künf-

tig ausschließlich mit toten Köderfisch oder Teilen davon (sog. Fetzenköder) statthaft; die

bisherige Ausnahmeregelung wird aufgehoben. Es wird klargestellt, dass das Fangen und

Zurücksetzen eines gefangenen Fisches ohne vernünftigen Grund aus Tierschutzgründen

verboten ist. Die Möglichkeit des Hälterns von mit der Handangel gefangenen Fischen wird

aufgehoben. Es bestehen ausreichend andere Alternativen der Aufbewahrung des getöteten

Fisches. Angelveranstaltungen bedürfen künftig der Genehmigung durch die untere Fische-

reibehörde. Das Anfüttern von Fischen außerhalb von Angelveranstaltungen wird verboten

und ist bei genehmigten Angelveranstaltungen nur in der laut Hegefischgenehmigung verge-

benen Menge zulässig.

Um die Verwaltungsabläufe im Bereich des Fischereirechts weiter zu verschlanken und zu

digitalisieren, muss die Berliner Landesfischereiordnung entsprechend angepasst werden.

Anstatt wie bisher jede einzelne ausgegebene Angelkarte zu registrieren, wird die Verwal-

tung in Zukunft lediglich Angelkarten in Form von Mustern jährlich registrieren.

Hinsichtlich des vorliegenden Entwurfs rsf eine Anhörung der betroffenen Fachkreise und
Verbände durchgeführt worden. Dabei wurde folgenden lnstitutionen der Entwurf zur Abgabe

einer Stellungnahme zugänglich gemacht:

dem Landesfischereiverband Brandenburg Berlin e.V.

Pfarrgartenweg 2

14542 Werder OT Töplitz

1
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3.

4.

5.

6.

7

B.

dem Verband Deutscher Binnenfischerei und Aquakultur e.V,

Margaretenhof 5

14774 Brandenburg a.d. Havet

dem Deutschen Fischerei-Verband e.V.

Venusberg 36
20459 Hamburg

dem Verband Deutscher Sportfischer (VDSF) Berlin Brandenburg e.V.

Hugo-Cassirer-Str. 46
13587 Berlin

dem Deutschen Angleruerband (DAV) Landesverband Berlin e.V.

Hausburgstr. 13

10249 Berlin

der Köpenicker Fischeryereinigung e.V
Kiez 25

12557 Berlin

d e r F i sc h e rsozietät T iefwe rd e r- P ic h el sdo rf
Pichelswerderstr. 2

13597 Berlin

dem Vorsitzenden des Landesfischereibeirates
Herrn Dr. Christian Wolter
Le i b n i z- I n stitut f ü r G ew äs se rö ko I og i e

und Binnenfischerei
Müggelseedamm 310
12587 Berlin

der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. Landesverband Berlin
Königsweg 4

14193 Berlin

I

10. dem Volksbund Naturschutz e.V.

Postfach 191332

14008 Berlin

1 1. dem,,NaturFreunde Deutschlands"-Landesverband Berlin e.V.

Paretzer Str.7

10713 Berlin

12. dem Naturschutzzentrum Ökowerk Bertin e.V.

Teufel sseechaussee 22-24
14193 Berlin
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13. dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Berlin e.V

Wollankstr.4

13187 Berlin

14. der Grünen Liga Berlin Landesverband der Grünen Liga e.V
Prenzlauer Attee B

10405 Berlin

15. dem Landesjagdverband Berlin e.V.

Sundgauer Stratße 41

14169 Berlin

16. der Baumschutzgemeinschaft e.V.

Windscheidstraße 40

10627 Berlin

17. der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. (BLN)

Potsdamer Sfraße 68

10785 Berlin

18. dem Bund für Urnwelt und Naturschutz Deutschland

Landesverband Berlin e.V.

Cretlestraße 35
10827 Berlin

19. der Deutschen Gese//schaft für Herpetologie und Terrarienkunde

QGHD Landesverband Berlin e.V.

Am Horst 6

15741 Besfensee

20. Greenpeace e.V. Gruppe Berlin

Chausseestraße 131

10115 Bertin

21. dem Deutschen Tierschutzbund e.V.

tn der Raste 10

53129 Bonn

22. dem Tierschutzverein für Berlin e.V.

Hausvaterweg 39

13057 Berlin
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23. der Landestierschutzbeauftragten
Se n atsverw a ltu n g fü r J u stiz,

Ve rb ra uch ersch utz u nd Antidiskrim in ie ru ng
Frau Plange - LTB -
Salzburger Str. 21-25
10825 Berlin

24. dem Landessportbund Berlin
'Jesse-Owens-Allee 2

14053 Berlin

Die angehörten Fachkreise und Verbände haben wie folgt Stellung genommen:

- Wird nachgetragen -
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b) lm Einzelnen

Zu Artikel I

Zu Nummer 1

$ I Absatz 3 wird aus Gründen der Klarstellung in die Landesfischereiordnung aufgenom-

men. Wenn Fische nicht für die Ernährung oder aus Hegegründen gefangen werden, liegt

kein vernünftiger Grund im Sinne des Tierschutzrechts vor. Das Fangen von Fischen (i.S.d.

$ 8 Absatz 1 Satz 1) und anschließendes wieder Zurücksetzen des gefangenen Fisches

ohne vernünftigen Grund ist nach dem derzeit geltenden Tierschutzrecht nicht zulässig.

Zu Nummer 2

Das Angeln mit lebenden Köderfischen oder lebenden Wirbeltieren als Köder ist nach gel-

tendem Tierschutzrecht rechtswidrig und deswegen in $ 12 Absatz 1 verboten. Die bishe.

rige Ausnahmeregelung in $ 12 Absatz 2 Satz 1 wird aus Tierschutzgründen aufgehoben.

Den Tieren werden unnötig Schmerzen, Leiden und Schäden zugefügt. Es besteht keine

Notwendigkeit, die Raubfischrute mit lebenden Fischen oder lebenden Wirbeltieren zu be-

ködern. Ein toter Fisch erfüllt den gleichen Zweck. Durch die Anderung gilt ein umfassendes

Verbot, lebende Fische und andere lebende Wirbeltiere als Köder zu venrvenden. Als Kö-

derfisch sind ausschließlich tote Tiere oder Teile davon zulässig.

Zu Nummer 3

Fischotter sind im Begriff, die Berliner Gewässer neu zu besiedeln, nachdem lange Zeit in

Berlin keine Vorkommen mehr registriert werden konnten. Dabei handelt es sich noch um

eine sehr kleine Population. Die Art gehört nach der FFH-Richtlinie (92l43lEWG) zu den

streng geschützten Tierarten. Durch die Verwendung von Fischreusen in der Fischereiwirt-

schaft gelangen immer wieder Fischotter in diese hinein und verenden dort durch Ertrinken.

Das gleiche trifft auf die nach der Vogelschutz-Richtlinie (2009i1 47lEG) zu schützenden

europäischen Vogelarten zu.

Demnach ist die Anderung der Berliner Landesfischereiordnung zur Umsetzung europäi-

schen Rechts erforderlich. Sowohl Att.lzAbsatz 1 Buchst. a) der FFH-Richtlinie, als aueh

Art. 5 Satz 1 Buchst. a) der Vogelschutz-Richtlinie der Europäischen Union fordern ein Ver-
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bot des absichtlichen Tötens oder Fangens für europäische Vogelarten und streng zu schüt-

zende Arten des Anhanges lV der FFH-Richtlinie. Nach der Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofes wird hierbei der Begriff ,,Absicht" weit ausgelegt und umfasst das billi-

gende lnkaufnehmen. Verwendet demnach ein Fischer eine Reuse, von der er es für mög-

lich hält und sich in der Folge damit abfindet, dass Fischotter hineingelangen und dort ver-

enden können, liegt nach EU-Recht ein Fall absichtlichen Tötens vor, wenn tatsächlich ein

Tier auf diese Weise ums Leben kommt.

Die Anderung der Verordnung sorgt zunächst dafür, dass die Schutzvorkehrungen für sämt-

liche Fischreusen einzuhalten sind. Die vorherige Beschränkung auf Aalreusen genügt

nicht, da der Fischotter auch in andere Reusen hineingelangen kann.

Auch die nach der Artenschutzbestimmung der EU Vogelschutzrichtlinie streng zu schüt-

zende Wasservögel sollen perspektivisch geschützt werden. ln Bezug auf den Schutz von

Wasservögel stellt sich die Sachlage derzeit allerdings anders dar als bei Fischottern. Zum

Schutz eingetauchter Wasservögel gibt es gegenwärtig nicht im vergleichbaren Maße tech-

nische Schutzmöglichkeiten wie bei Fischottern. Auch ist in Bezug auf Wasservögelfür den

Raum Berlin keine vergleichbare wissenschaftlich belastbare Erkenntnis- und Datenlage

gegeben, inwieweit mit Beifang von Wasservögeln zu rechnen ist und es folglich als vor-

hersehbar anzusehen ist, dass streng geschützte Wasservögel durch Fischreusen zu Tode

kommen. Deswegen wird vorerst von einer Aufnahme der Wasservögel in der Regelung

abgesehen. Um dies zu ändern ist vorgesehen, eine wissenschaftliche Studie in Auftrag zu

geben. Nach deren Auswertung ist in einem zweiten Schritt intendiert, einen Forschungs-

auftrag zu vergeben, der eine technische Lösung für einen vergleichbaren Schutz beider

Tierarten bei der Veruvendung einer gebräuchlichen Reuse entwickeln soll. Wenn und so-

weit gleich effektive Schutzvorkehrungen auf dem Markt erhältlich sind, die beide Tierarten

gleichermaßen zu schützen vermögen, ist beigleicher Betrotfenheit von Wasservögeln an-

gedacht, auch deren Schutz von in $ 13 aufzunehmen.

Zu Buchstabe a)

Als mögliche Schutzvorkehrung nach $ l3Absatz 2Satz2 Nummer 1 sind technische

Maßnahmen wie Otterkreuze möglich, die die Tiere bereits am Einschwimmen hindern. Ot-

terkreuze sind Kreuze am schmalen Eingangstunnel einer Reuse, die Otter, nicht aber mit-

telgroße und kleine Fische davon abhalten, in die Reuse zu gelangen. Sie stellen Zugangs"

hindernisse dar.



-13-

$ 13Absatz 2Satz 2 Nummer2 erweitert den Kreis der technischen Maßnahmen zum

Schutz von Ottern. Er erfasst solche Maßnahmen, die es in offene, d.h. nicht mit Otterkreu-

zen o.ä. versehene Reusen einschwimmenden Fischottern erlauben, unbeschadet aus die-

sen zu entkommen. Eine Umsetzungsmöglichkeit wäre etwa ein Vorfang mit Ausstiegsmög-

lichkeit nach oben. Aber auch weitere innovative Entwicklungen sollen zulässig sein. Mit

der offenen Formulierung wird es den Fischern freigestellt, im Sinne eines milderen Mittels

andere technische Maßnahmen als das Otterkreuz zu ergreifen, sofern diese gleich effektiv

sind.

Durch die Anderung der Verordnung wird eine Schutzvorkehrung nun zwingend. Auf diese

Weise wird das generelle Gefahrenpotential, welches für Fischotter von Reusen ausgeht,

spürbar vermindert. Eine zwingende Vorkehrung ist insbesondere vor dem Hintergrund an-

gebracht, da Schutzgitter in der Vergangenheit keine oder kaum Anwendung fanden. Hier-

mit wird nun eine klare und feste Linie für den Otterschutz vorgegeben und die europarecht-

lichen und bundesstaatlichen Vorgaben eingehalten

Zu Buchstabe b):

Es wird eine Anzeigepflicht für technische Maßnahmen nach $ 13 Absatz 2 Satz 2 Num-

mer 2 gegenüber der oberen Fischereibehörde eingeführt. Dies stellt die Überprüfung der

Tauglichkeit derartiger Vorkehrungen sicher. Die im Einzelfall getroffene technische Maß-

nahme muss es Fischottern erlauben, aus nicht durch Otterkreuze o.ä. versperrten Reusen

zu entkommen.

Die obere Fischereibehörde prüft, ob die angezeigte technische Maßnahme diesem Rege-

lungszweck genügt. Sollte dies nicht der Fall sein, kann die obere Fischereibehörde die

Verwendung einer solchen Reuse nach $ 13 Absatz 2 verbieten.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a)

Die Möglichkeit der Hälterung wird bei mit der Handangelgefangenem Fisch aus Tier-

schutzgründen aufgehoben. Mit der Handangel gefangener Fisch kann durch hinrei-

chende Möglichkeiten der Kühlung bis zur weiteren Verwendung nach fachgerechter Tö-

tung aufbewahrt werden. Das Fleisch von sofort abgeschlagenen Fischen ist bei sachge-

rechter Kühlung zudem qualitativ hochwertiger und länger haltbarer als das Fleisch von

Fischen, die über Stunden hinweg gehältert und erst danach getötet werden.
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Zu Buchstabe b)

Neben der redaktionellen Anpassung wird Satz 2 aufgehoben,

Der Setzkescher dient zur Hälterung von Fischen, die mit der Handangel gefangen wur-

den. Ein Setzkescher ist ein röhrenförmiger, zwischen 3 und 5 m langer und ca. 50 cm

breiter Kescher, der vollständig ins Wasser gehängt wird. ln ihm können gefangene Fi-

sche lebend gehältert werden (Lebendhälterung). ln Deutschland verbreitete sich der

Setzkescher zunächst beiWettbewerben, fand aber auch außerhalb von Angelwettbewer-

ben Eingang bei vielen Anglern, da er den Vorteil bietet, den für den Verzehr gefangenen

Fisch länger lebend zu hältern.

Durch die Novellierung dürfen mit der Handangel gefangene Fische nach g 14 Absatz 3

künftig nicht mehr gehältert werden. Der Setzkescher findet beiAnglern, die mit der Hand-

angelfangen, Veruvendung. ln der Fluss- und Seenfischerei wird der Setzkescher nicht

eingesetzt. lnfolge des Hälterungsverbots nach $ 14 Absatz 3 kann $ 14 Absatz 2 Salz2
entfallen.

Zu Buchstabe c)

$ 14 Absatz 3 n.F. stellt klar, dass mit der Handangel gefangener Fisch nicht gehältert

werden darf, vgl. oben Buchstabe a). Das Verbot des Wiederzurücksetzens von gefange-

nem Fisch ohne vernünftigen Grund ist nunmehr in $ 9 Absatz 3 klargestellt.

Zu Buchstabe d)

Redaktionelle Anpassung

Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a)

Die Anderung dient der Klarstellung. Die Formulierung für den ,,Fang von Raubfischen be-

stimmte Handangeln" führt alljährlich zu großen Diskussionen in der Anglerschaft und

häufigen Nachfragen bei der unteren Fischereibehörde, da es an einer eindeutigen Defini-

tion fehlt. Um die Raubfischschonzeit zu gewährleisten, wird die bisherige Formulierung

durch ,,Raubfischköder" ersetzt. Raubfischköderwird als Begriff in $ 1B Abs. 2 eindeutig

definiert.
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ln Berliner Gewässern ist der Einsatz von Kunstködern mit einer Gesamtlänge von mehr

als 2 cm im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. April eines jeden Jahres verboten. Diese

gelten nach g 18 Abs. 2 neben (toten) Köderfischen, Wirbeltier- und Krebsködern oder

Teilen von diesen (Fetzenköder) als Raubfischköder.

Zu Buchstabe b)

Das Anfüttern von Fischen ist besonders beiAnglern von karpfenartigen Fischen beliebt.

Das Anfüttern dient dem Anlocken der Fische. Auch bei Hegefischveranstaltungen wird

gern angefüttert, um in einem zeitlich begrenzten Zeitraum viele Fische zu fangen. Anfüt-

termittel bestehen großenteils aus Teigwaren oder Stärke, die zum Teil in großen Mengen

in das Wasser eingebracht werden. Diese Anfüttermittelwerden jedoch nicht alle von den

Fischen aufgenommen, so dass das Einbringen von organischen Material zur weiteren

Nährstoffanreicherung mit entsprechender Sauerstoffzehrung und Verschlechterung der

Gewässergüte führt. Die Erhöhung des Nährstoffgehalts von Gewässern (Eutrophierung)

führt zu nachteiligen Folgen für die Ökologie des Gewässers.

Sowohl das Wasserrecht als auch der Naturschutz haben das Ziel, Gewässer möglichst

nährstoffarm zu halten. Nährstoffeintrag mit Nährstoffanreicherung ist zu vermeiden. Da-

her wird das Anfüttern außerhalb von Hegefischveranstaltungen verboten. Bei Hegefisch-

veranstaltungen darf jeder Angler ausschließlich die in der Hegefischereigenehmigung

durch die untere Fischereibehörde maximal erlaubte Anfütterungsmenge in das Gewässer

einbringen (Mengenlimitierung).

Zu Nummer 6:

Angelveranstaltungen dürfen nur unter Einhaltung bestimmter rechtlicher Rahmenbedin-

gungen durchgeführt werden. Durch die Genehmigungspflicht von Angelveranstaltungen

erhält die Fischereibehörde eine Gesamtübersicht allerVeranstaltungen im Land Berlin und

kann die ordnungsrechtliche und biologische Fischereiaufsieht zielgerichtet durchführen.

Die Genehmigungsvoraussetzung verbessert zudem die Hegeplanung des jeweiligen Ge-

wässers durch eine verpflichtende Abgabe eines Fangberichtes und ermöglicht eine Aus-

nahme vom Verbot zum Anfüttern von Fischen durch Limitierung der Anfütterungsmenge

($ 18 Absatz 3).



-16-

Zu Nummer 7

lm Zuge der Digitalisierung der Berliner Verwaltung und der Schaffung einer bürgerfreund-

licheren Venvaltung ist auch das bisherige Verfahren der Registrierung von Angelkarten zu

überprüfen und zu modernisieren.

Die derzeit von privaten Fischereiberechtigten ausgegebenen Angelkarten werden bisher

vor deren Ausgabe von der unteren Fischereibehörde (Fischereiamt) registriert, indem ein

Registriervermerk, eine Registriernummer und Siegel auf jeder Angelkarte angebracht wer-

den.

Durch die beabsichtigte Anderung soll nicht jede einzelne Angelkarte, sondern lediglich An-

gelkarten in Form von Mustern jährlich registriert werden. Hierbei soll der Fischereiberech-

tigte eine digitale Druckvorlage der Fischereibehörde (Fischereiamt) vorlegen, deren Re-

gistrierung als Muster entsprechend für ein Jahr erfolgt. Das jährliche Vorlageerfordernis

vor der Ausgabe sorgt für eine Regelmäßigkeit und Aktualität. Die Fischereibehörde ist da-

mit hinreichend informiert, welches Muster dem Fischereiberechtigten momentan zur Aus-

gabe zur Verfügung steht.

Zudem soll der Fischereiberechtigte seine beabsichtigte Druckauflagenhöhe dem Fische-

reiamt melden, damit eingeschätzt werden kann, wie viele Angelkarten sich aktuell im Um-

lauf befinden. Das Nummerierungserfordernis mit fortlaufender. Nummer der Angelkarte

geht hierbei auf den privaten Fischereiberechtigten über. Diese Anderung hat einen erheb-

lichen Vorteil für den privaten Fischereiberechtigten, da zum großen Teil die Registrierge-

bühren für diesen entfallen werden und der Online-Verkauf von Angelkarten ermöglicht

wird.

Zwar mag durch die individuelle Registrierung jeder einzelnen sich im Umlauf befindlichen

Angelkarte die Anzahl und der lnhalt der Angelkarten der staatlichen Fischereiaufsicht be-

kannt gewesen sein. Jedoch ermöglicht das neue Verfahren eine erhebliche Vereinfachung

des Registriervorgangs. Dies würde die Arbeit der unteren Fischereibehörde erheblich ent-

bürokratisieren.

Zu berücksichtigen ist dennoch der dem Land Berlin entstehende Einnahmeverluste in

Höhe von 24.000 € pro Jahr (Kap. O721111149). Demgegenüber stehen jedoch die Einspa-

rungen, die durch diese Vereinfachung erzielt werden können und Einnahmen in Höhe von

rd. 1.700 € pro Jahr (Kap.072111114g)für die Registrierung von rd. 85 Angelkartenmustern.
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Gänzlich auf die Registrierung von Angelkarten zu verzichten, würde dazu führen, dass

lnhalt, Umfang und Anzahl der Angelkarten und somit die Aktivität der Angler nicht mehr

angemessen kontrollierbar wäre. Die dadurch zunehmende Fischwilderei würde nachhaltig

zu ökologischen Schäden führen. Ebenso wäre die Einhaltung der Hegepflicht der Fische-

reiberechtigten gemäß $ 3 Absatz 3 LFischG dann nur noch eingeschränkt überprüfbar.

Zu Nummer 8:

Zu Buchstabe a)

Das Fangen und Wiedezurücksetzen eines Fisches ohne vernünftigen Grund ist bereits

jetzt durch das geltende Tierschutzrecht rechtswidrig. Die Einfügung dient der Ahndung als

Ordnungswidrigkeit, wenn gegen das zur Klarstellung aufgenommene Verbot des Wieder-

zurücksetzens nach dem Fang ohne vernünftigen Grund in $ 9 Absatz 3 verstoßen wird.

Zu Buchstabe b)

Die Anderung ist teilweise redaktioneller Art und beinhaltet die notwendige sprachliche An-

passung der Bußgeldvorschrift an die Anderung des $ 13 Absatz 2. Darüber hinaus han-

deln nun auch die Verwender von Reusen mit technischen Sicherungsmaßnahmen nach

$ l3Absatz 2Salz2 Nummer2 ordnungswidrig, wenn sie die im Einzelfall getroffenen

technischen Maßnahmen entgegen $ l3Absatz 2Satz3 nicht der oberen Fischereibe-

hörde anzeigen.

Zu Buchstabe c) - g)

Die Anderung ist redaktioneller Art und beinhaltet die notwendige sprachliche Anpassung

des Ordnungswid rigkeitstatbestandes.

Zu Buchstabe h)

Durch die Aufnahme wird das Anfüttern von Fischen beim Angeln entgegen dem Verbot in

$ 18 Abs. 4Satz1 eine Ordnungswidrigkeit. DesWeiteren handeln Fischer nun auch ord-

nungswidrig, wenn sie bei Hegefischveranstaltungen die in der Hegefischgenehmigung ver-

gebene Mengenlimitierung zum Anfüttern von Fischen nicht einhalten.
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Zu Buchstabe i)

Die Anderung ist redaktioneller Art und beinhaltet die notwendige sprachliche Ergänzung

der Bußgeldvorschrift durch Aufnahme eines Ordnungswidrigkeitstatbestandes bei Miss-

achtung der in $ 23 Absatz 3 Satz 3 geregelten Genehmigungspflicht für Angelveranstal-

tungen.

Zu Nummer 9

Die Anderung der Anlage 3 ist redaktioneller Art und beinhaltet die notwendigen Anpassun-

gen in Folge der Anderung von $ 33.

Zu Artikel ll

Artikel ll regelt das lnkrafttieten der Verordnung
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B. Rechtsgrundlage

$ 30 Absatz 2 Nummern 1 bis 6, 8 bis 17, 19,20,22bis 24, sowie $ 30 Absatz 2 Nummern 1

und 5 des Berliner Landesfischereigesetzes vom 19.Juni 1995 (GVBI. S. 358), das zuletzt durch

Artikel 28 des Gesetzes vom 02. Februar 2018 (GVBI. S. 160) geändert worden ist.

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und / oder
Wi rtschaftsu nternehmen

Zu Artikel I Nummern 1,2, 4 - 6

keine

Zu Artikel I Nummern 3:

Durch die anzubringenden Schutzmaßnahmen entstehen für die Berufsfischer geringfügige

Kosten für die Ausstattung ihrer Netze. Bei der Venvendung von Ottergittern am Eingang der

Reuse befürchten die Fischer finanzielle Ertragseinbußen entstehend durch Fangverluste in Be-

zug auf die großen Fische.

Zu Artikel I Nummer 7, 9:

Eine Kostenersparnis von insgesamt 22.300 € für alle privaten Fischereiberechtigten jährlich ist

zu erwarten.

Zu Artikel I Nummer B:

Bei entsprechendem Fehlverhalten können Anglern und / oder Fischern geringfügige Kosten im

Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens in Höhe des Bußgeldes entstehen.

D. Gesamtkosten

Entfällt

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg

Keine
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F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben

Zu Artikel I Nummern 1 - 6, B:

Keine

Zu Artikel I Nummer 7, 9:

Es entsteht dem Land Berlin ein Einnahmeverlust in Höhe von 22.300 € durch den Wegfall der

Gebühr für die Einzelkartenregistrierung. (Kapitel 0721 - Fischereiamt / Titel 1.1149 - Gebühren

nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz)

Zu Artikel I Nummer 8:

Etwaige Mehreinnahmen durch Bußgelder lassen sich nicht beziffern

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen

Keine

G. Auswirkungen auf die Umwelt

Die vorliegenden Erfahrungen lassen erwarten, dass durch die strengeren Schutzmaßnahmen

keine Fischotter mehr aufgrund der Venvendung unzureichender Fischreusen durch die Fische-

reiwirtschaft getötet werden.

Das grundsätzliche Verbot des Anfütterns von Fischen lässt eine Reduzierung von Nährstoff-

eintrag in die Gewässer enrvarten.

Berlin, den

Regine Günther

Senatorin für Umwelt, Verkehr
und Klimaschutz
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Geoenüberstelluno r Verordnunostexte

Alte Fassung

Berliner Landesfischereiordnung

(LFischO)

vom 12. Dezember 2001 (GVBI. S. 700), die

zuletzt durch die Verordnung vom 5. Sep-

tember 2012 (GVBI. S. 343) geändert wor-

den ist

se
Zurücksetzen von Fischen

(1) Untermaßige Fische oder während der

Schonzeit gefangene Fische sind unverzÜglich

schonend in das Fanggewässer zurückzuset-

zen.

(2) Fische im Sinne des Absatzes 1, die nicht

überlebensfähig sind, sind sofort zu töten und in

das Fanggewässer zurückzusetzen. Deren Mit-

sichführen oder Verwertung ist unzulässig.

Anlaqe zur Vorlaqe an

das Abqeo haus

Neue Fassung

se
Zurücksetzen von Fischen

(1) Untermaßige Fische oder während der

Schonzeit gefangene Fische sind unverzüglich

schonend in das Fanggewässer zurückzuset-

zen.

(2) Fische im Sinne des Absatzes 1, die nicht

überlebensfähig sind, sind sofort zu töten und in

das Fanggewässer zurückzusetzen. Deren Mit

sichführen oder Verwertung ist unzulässig.

(3) Das Zurücksetzen eines Fisches, Rund-

maules, Krebses oder einer Muschel nach

dem Fang ohne einen vernünftigen Grund

ist verboten.



s12
Fischfang mit Ködern

(1) Es ist verboten, lebende Fische und andere

lebende Wirbeltiere sowie Fische, die einem

Fangverbot nach $ 8 Absatz 1 Satz 1 unterlie-

gen, als Köder zu venvenden. Die untere Fi-

schereihehörde kann im Einzelfall den Fisch-

fanq mit dem lebenden Köderfisch aus fische-

reiwirtschaft lichen oder fischereiwissgnschaft li-

chen Zwecken zulassen.

(2)

s13
Handhabung und Kontrolle

von Fischfanggeräten

(1)

(2) Reusen und Aalfänge sind regelmäßig, min-

destens in einem Zeitabstand, der ein Veren-

den der Fische ausschließt, zu kontrollieren und

zu entleeren. Aalreusen sind so aufzustellen.

dass das Einschwimmen von Fischottern wei-

testqehend vermieden wird und, soweit erfor-

derlich, mit einem Schutzqitter zu sichern. Le-

geangeln, Hamen und Stellnetze sind mindes-

tens einmal täglich zu kontrollieren.

(3)
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(2)

S12
Fischfang mit Ködern

(1) Es ist verboten, lebende Fische und andere

lebende Wirbeltiere sowie Fische, die einem

Fangverbot nach $ 8 Absatz 1 Satz 1 unterliegen,

als Köder zu venrvenden.

s13
Handhabung und Kontrolle

von Fischfanggeräten

(1)

(2) Reusen und Aalfänge sind regelmäßig, min-

destens in einem Zeitabstand, der ein Verenden

der Fische ausschli'eßt, zu kontrollieren und zu

entleeren. Die Verwendung von Fischreusen

ohne

1. Sicherung gegen das Einschwimmen von

Fischottern durch Ottergitter oder andere

technische Maßnahmen oder

2. andere technische Maßnahmen, die das

Überleben einschwimmender Otter gewähr-

leisten

ist verboten. Die Verwendung technischer

Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 2 ist der

oberen Fischereibehörde anzuzeigen. Lege-

angeln, Hamen und Stellnetze sind mindestens

einmal täglich zu kontrollieren.
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Hälterung und Transport von Fischen

(1) Zum Hältern (zeitlich befristete Aufbewah-

rung von lebenden Fischen ohne Fütterung)

von Fischen dürfen nur hinreichend geräumige

Netze, Behälter, Becken und andere Vorrich-

tungen verwendet werden, die eine Hälterung

mit ausreichender Sauerstoff- und Wasserver-

sorgung gewährleisten und die durch Güte, Ma-

terial, Form und Größe vermeidbare Schädi-

gungen der Fische ausschließen. Der Zeitraum

der Hälterung ist auf die geringstmögliche

Dauer zu beschränken.

(2) Mit der Handanoel oefanqene Fische dürfen

länqstens bis zum Ende des Fanqtaqes qehäl-

tert werden.

lQ ln Wässerstraßen ist das Hältern von Fi-

schen nur dann zugelassen, wenn der Hälter

gegen Sog oder Wellenschlag gesichert ist.

Von fahrenden Wasserfahfzeuqen aus ist die

Hälterunq in Setzkeschern verboten.

ß) Mit der Handangel gefangene und qehäl-

terte Fische dürfen nicht in das Fanqqewässer

zurückqesetzt werden.

(!) Für den Transport von lebenden Fischen gilt

Absatz 1 sinngemäß.

s18
Angelfischerei

(1) (1)

23

(3)

s14
Hälterung und Transport von Fischen

(1\ Zum Hältern (zeitlich befristete Aufbewah-

rung von lebenden Fischen ohne Fütterung)

von Fischen dürfen nur hinreichend geräumige

Netze, Behälter, Becken und andere Vorrichtun-

gen verwendet werden, die eine Hälterung mit

ausreichender Sauerstoff- und Wasserversor-

gung gewährleisten und die durch Güte, Mate-

rial, Form und Größe vermeidbare Schädigun-

gen der Fische ausschließen. Der Zeitraum der

Hälterung ist auf die geringstmögliche Dauer zu

beschränken.

(2) ln Wasserstraßen ist das Hältern von Fi-

schen nur dann zugelassen, wenn der Hälter

gegen Sog oder Wellenschlag gesichert ist.

(3) Mit der Handangel gefangene Fische dürfen

nicht gehältert werden.

(4) Für den Transport von lebenden Fischen gilt

Absatz 1 sinngemäß.

s18
Angelfischerei



(2) Bei der Ausübung der Angelfischerei unter

Verwendung von Köderfischen oder Wirbeltier-

oder Krebsködern oder Teilen von diesen

(Fetzenköder) oder von Kunstködern, die eine

Gesamtlänge von mehr als 2 cm aufweisen ist

nur ein Köder je Handangel zulässig; diese gel-

ten als Raubfischköder.

(3) Der Angler darf gleichzeitig höchstens mit

zwei Handangeln fischen. Bei der Ausübung

des Fischfanges unter Venvendung von Spinn-

oder Flugangeln ist nur eine Angel zugelassen.

Zum Fang ausgelegte Handangeln sind ständig

und unmittelbar durch den Angler zu beaufsich-

tigen. Köderfischsenken sowie zum Fano von

Raubfischen bestimmte Handanoeln dürfen

vom 1. Januar bis zum 30. April eines jeden

Jahres nicht eingesetzt werden.

(!) Der Angler darf insgesamt je Fangtag

höchstens drei Fische der Arten Aal und Zander

anlanden oder bei sich führen. Der Fang ande-

rer Fischarten bleibt davon unberührt. Dies gilt

nicht in bewirtschafteten Anlagen der Teichwirt-

schaft, der Fischzucht und -haltung.

s23
Begriffsbestimm ung und Zulässigkeit von

Angelver3nstaltungen

(1) - (2) (1) - (2)
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(2) Bei der Ausübung der Angelfischerei unter

Verwendung von Köderfischen oder Wirbeltier-

oder Krebsködern oder Teilen von diesen

(Fetzenköder) oder von Kunstködern, die eine

Gesamtlänge von mehr als 2 cm aufinreisen ist

nur ein Köder je Handangel zulässig; diese gel-

ten als Raubfischköder.

(3) Der Angler darf gleichzeitig höchstens mit

zwei Handangeln fischen. Bei der Ausübung

des Fischfanges unter Verwendung von Spinn-

oder Flugangeln ist nur eine Angel zugelassen.

Zum Fang ausgelegte Handangeln sind ständig

und unmittelbar durch den Angler zu beaufsich-

tigen. Köderfischsenken und Raubfischköder

dürfen vom 1. Januar bis zum 30. April eines je-

den Jahres nicht eingesetzt werden.

(4) Das Anfüttern von Fischen außerhalb

von Angelveranstaltungen ist verboten. Bei

Angelveranstaltungen dürfen Fische nur un-

ter Beachtung der in der Hegefischgenehmi-

gung gestatteten Menge limitiert angefüttert

werden.

(5) Der Angler darf insgesamt je Fangtag

höchstens drei Fische der Arten Aal und Zander

anlanden oder bei sich führen. Der Fang ande-

rer Fischarten bleibt davon unberührt. Dies gilt

nicht in bewirtschafteten Anlagen der Teichwirt-

schaft, der Fischzucht und -haltung.

s23
Begriffsbestimmung und Zulässigkeit von

Angelveranstaltungen



-25 -

(3) Angelveranstaltungen mit fischartlicher Er-

fassung des Fanges sind nur dann zulässig,

wenn der nach dem geltenden Tierschutzrecht

erforderliche vernünftige Grund gegeben ist.

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das

Fischen

1. dem Fang von Fischen zur menschlichen

Ernährung dient oder

2. im Rahmen der Erfüllung der Hegepflicht

nach $ 3 Abs. 3 Satz 1 des Berliner Landesfi-

schereigesetzes und nach einer Hegebeauf-

tragung durch den Fischereiberechtigten o-

der den Fischereipächter erfolgt.

s33

Registrierung der Angelkarten

Jede Anqelkarte ist vor ihrer Ausgabe von der

unteren Fischereibehörde zu registrieren ($ 14

Absatz 3 des Berliner Landesfischereigeset-

zes). Die Reoistrieruno erfolot durch Aufbrin-

qunq eines Reqistriervermerks und des Sieqels

der unteren Fischereibehörde. Die untere Fi-

schereibehörde führt eine Liste über die von ihr

reqistrierten Anqelkarten. Aus dem Muster der

Angelkarte geht jeweils das Kalenderjahr der

vorgesehenen Gültigkeit hervor.

(3) Angelveranstaltungen mit fischartlicher Er-

fassung des Fanges sind nur dann zulässig,

wenn der nach dem geltenden Tierschutzrecht

erforderliche vernünftige Grund gegeben ist.

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das

Fischen

1. dem Fang von Fischen zur menschlichen Er-

nährung dient oder

2. im Rahmen der Erfüllung der Hegepflicht

nach $ 3 Abs. 3 Satz 1 des Berliner Landesfi-

schereigesetzes und nach einer Hegebeauf-

tragung durch den Fischereiberechtigten o-

der den Fischereipächter erfolgt.

Sie bedürfen der vorherigen Genehmigung

durch die untere Fischereibehörde.

s33

Registrierung der Angelkarten

Angelkarten sind vor ihrer Ausgabe von der

unteren Fischereibehörde zu registrieren ($ 14

Absatz 3 des Berliner Landesfischereigeset-

zes). Dazu hat der Fischereiberechtigte ei'

nen Vordruck in digitaler Form entspre-

chend dem Muster nach Anlage 3 zu

$ 32 Absatz 1 (Angelkartenmuster) jährlich

bei der unteren Fischereibehörde vorzule'

gen. Die untere Fischereibehörde führt eine

Liste über die von ihr mit Jahreszahl und

fortlaufender Nummer versehenen und so

registrierten Angelkartenm uster. Aus dem

Muster der Angelkarte geht jeweils das Kalen-

derjahr der vorgesehenen Gültigkeit hervor. Der



s41
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des $ 43 Absatz 1

Nummer 22 des Berliner Landesfischereigeset-

zes handelt, wer

(1. bis 17.)

(18. bis 2a.)

25. entgegen $ 13 Absatz 2 Salz 2 und 3 Aalreu-

sen nicht so aufstellt. dass das Einschwimmen

vqn Fischottern weitestqehend vermieden wird

und nicht die Aalreusen, soweit erforderlich, mit

einem Schutzq itter sichert;

(26.)

27. den Vorschriften des $ 14 Absatz 1 Satz 1.

Absatz 2 und 5 über das Hältern und den

Transport von Fischen zuwiderhandelt;

28. entgegen $ 14 Absatz 3 Satz 1 den Hälter

nicht gegen Sog oder Wellenschlag sichert;

26

Fischereiberechtigte benennt der unteren Fi-

schereibehörde die Höhe seiner beabsich-

tigten Druckauflage. Er nirmmeriert jede An-

gelkarte.

s41
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des $ 43 Absatz 1

Nummer 22 des Berliner Landesfischereigeset-

zes handelt, wer

(1. bis 17.).

17a. entgegen $ 9 Absatz 3 einen Fisch,

ein Rundmaul, einen Krebs oder eine

Muschel nach dem Fang ohne vernünf-

tigen Grund ins Gewässer zurücksetzt;

(18. bis 2a.)

25. entgegen $ 13 Absatz 2 Satz 2 und 3

Fischreusen ohne die notwendigen Si-

cherungsmaßnahmen verwendet oder

die Verwendung anderer technischer

Maßnahmen nicht der oberen Fische-

reibehörde anzeigt;

(26,)

27. den Vorschriften des $ 14 Absatz 1 Satz 1,

Absatz 2 und 4 über das Hältern und den

Transport von Fischen in Abs. 5 zuwiderhan-

delt;

28. entgegen $ 14 Absatz 2 den Hälter nicht ge-

gen Sog oder Weilenschlag sichert;
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29. entqeqen S 14 Absatz 4 mit der Handanqel

qefanqene und oehälterte Fische in das

Fariqqewässer zu rücksetzt:

(26. bis 40.)

40. entgegen $ 18 Absatz 3 Satz 4 dle Köder-
' fischsenke oder zum Fano von Raubfischen

bestimmte Handanqeln in der Zeit vom 1.

Januar bis zum 30. April einsetzt;

29. entgegen $ f 4 Absatz 3 mit der Hand-

angel gefangene Fische hältert;

(26. bis 40.)

40. entgegen $ 18 Absatz 3 Satz 4 die Köder-

fischsenke oder Raubfischköder in der

Zeit vom 1. Januar bis zum 30. April ein-

setzt;

41. entgegen $ 18 Absatz 4 mehr als drei Fi-

sche der Arten Aal und Zander anlandet

oder bei sich führt;

(42. bis 50.)

50. entgegen $ 23 Absatz 3 Satz 1 eine unzu-

lässige Angelveranstaltung durchführt;

41. entgegen $ 18 Absatz 4 Satz 1 Fische au-

ßerhalb von Angelveranstaltungen an-

füttert oder bei Angelveranstaltungen

entgegen $ 18 Absatz 4 Satz 2 die in der

Hegefischgenehmigung vorgegebene

Mengenlimitierung nicht einhält.

41a. entgegen $ 1B Absatz 5 mehr als drei Fi-

sche der Arten Aal und Zander anlandet

oder bei sich führt;

(a2. bis 50.)

50. entgegen $ 23 Absatz 3 Satz 1 eine unzu-

lässige Angelveranstaltung oder entgegen

$ 23 Absatz 3 Satz 3 eine zulässige An-

gelveranstaltung ohne vorherige Geneh-

migung durchführt;
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Wortla ut der zitierten rschriften

Verfassung von Berlin

Vom 23. November 1995 (cVBl. S. 779),

die durch Artikel I des Gesetzes vom 17.Mär22010 (GVB|. S. 134)

zuleht geändert worden ist

Artikel64

(1)- (2) ...

(3) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 sind dem Abgeordnetenhaus unverzüglich zur

Kenntnisnahme vorzulegen. Veruvaltungsvorschriften sind dem Abgeordhetenhaus auf Ver-

langen vorzulegen
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Berl iner Landesfischerei gesetz

(LFischG)

Vom 19. Juni 1995 (GVBI. S. 358),

das zuletzt durch Artikel23 des Gesetzes vom 02. Februar 2018 (GVBI. S. 160)

zuletzt geändert worden ist

(

s30
Allgemeine Verordnungsermächtigung

(1) Die für das Fischereiwesen zuständige Senatsveruvaltung wird ermächtigt, durch Rechts-

verordnung insbesondere zum Schutz der Fische und ihrer Lebensgrundlagen sowie der Fi-

scherei in einer Fischereiordnung zu regeln:

1. (aufgebhoben)

Z. die Schonzeiten der Fische einschließlich der Verbote oder der Beschränkungen des Fi-

schens während der Schonzeit, sowie den Schutz seltener oder in ihrem Bestand be-

drohter Fische, Krebse, Muscheln,

3. die Mindestmaße der Fische und die Art, Beschaffenheit und zeitliche Verwendung der

Fischereigeräte, das Hältern und Transportieren von Fischen sowie die Behandlung un-

termaßiger oder während der Schonzeit gefangener Fische,

4. das tierschutzgerechte Verhalten beim Fischfang,

S. das Verbot von Maßnahmen, die eine Veränderung des Erbgutes von Fischen bewirken

könngn, sowie das Verbot oder die Eihschränkung des Aussetzens nicht beheimateter

Fische, die den gewässertypischen Fischbestand gefährden können,

6. Markt- und Verkehrsverbote,

7. den Einsatz und die Zuordnung eines Fischgesundheitsdienstes, 
'

8. den Schutz der Fischlaichplätze, des Fischlaichs, der Fischbrut und des Winterlagers

der Fische,

g. das gemeinschaftliche Fischen und die Vermeidung gegenseitiger Störungen der Fi-

scher,

10. die Verpflichtung zur Anlandung bestimmter Fischarten, deren Vorkommen oder deren

Vermehrung aus fischereibiologischen oder ökologischen Gründen uneruvünscht ist,

11. den Schutz der Fische vor Fischkrankheiten und anderen besonderen Gefahren, die

Pflicht zur Anzeige von Fischsterben und die Pflicht zur Entfernung toter Fische aus den

Gewässern,
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12. das Führen statistischer Aufzeichnungen über die erzielten Fänge und die vorgenomme-
nen Besatzmaßnahmen nach Art, Altersklasse und Menge einschließlich deren periodi-
scher Anzeige an die untere Fischereibehörde,

13. die Bedingungen zur Genehmigung von Angelveranstaltungen,

14. das Einlassen von Wassergeflügel in Gewässer,

15. die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen für die Bewirtschaftung von Fischtei-
chen sowie für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen der Aquakultur zur Erbrütung
und Aufzucht von Fischen,

16. die fischereilichen Erfordernisse für die Genehmigungsverfahren zur Errichtung wasser-
baulicher Anlagen sowie den Schutz der Fischerei beiAusbau, Regulierung und Unter-
haltung des Gewässers,

17. die Einbringung von Stoffen in Gewässer zu Zwecken der Fischerei,

18. die Erteilung von Genehmigungen für wissenschaftliche Untersuchungen an Fischbe-
ständen mit Ausnahme von Tierversuchen im Sinne des $ 7 des Tierschutzgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Februar 1993 (BGBI. lS.254), das zuletzt
durch Artikel 86 des Gesetzes vom 27 . April 1993 (BGBI. I S. 512) geändert worden ist,

19. das Verhalten beim Fischfang,

20. die Kennzeichnung der in Gewässern ausliegenden Fanggeräte und Fischbehälter,

21. die Kennzeichnung der Fischereirechtsgrenzen, soweit eine Kennzeichnung erforderlich
ist, wobei die Eigentümer und Besitzer des Gewässers und der Ufergrundstücke ver-
pflichtet sind, die Kennzeichnung ohne Entschädigung zu dulden,

22. die Pflicht zur Anzeige der Art und des Umfangs von Fischbesatzmaßnahmen sowie der
Herkunft der Fische,

23. die Voraussetzungen, unter denen eine Erlaubnis nach $ 24 Abs. 2 erteilt werden darf,
und

24. Definition der als heimisch geltenden Fische.

(2) Die für das Fischereiwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechts-

verordnung

1. die Muster der Angelkarten und der Ausweise und Kennzeichen der Fischereiaufsicht
festzulegen und das Verfahren zu ihrer Erteilung zu regeln,

2. Gewässer oder Gewässerteile, die besonders geeignete Fischlaich- und Aufzuchtplätze
sind (Laichschonbezirke),

3. Gewässerteile, die als Winterlager für Fische besonders geeignet sind (Winterlager),

4. die Verwendung von künstlichem Licht und Elektrizität zu fischereiwirtschaftlichen und -
wissenschaftlichen Zwecken zu regeln und

5. die für die Durchführung dieses Gesetzes zu verarbeitenden personenbezogenen Da-
ten, insbesondere die Art und den Umfang der Daten sowie ihre einzelnen Verwen-
dungszwecke, zu bestimmen.


